
Das Franchise-Recht in Deutschland birgt nach wie vor gefährliche 
Fallstricke für Franchisesysteme. Das betrifft z.B. die Gestaltung 
der Widerrufsbelehrung, das Verhältnes zwischen AGB- und Kar-
tellrecht und die Frage, wem die Rückvergütungen der Lieferanten 
zustehen. Richtungsweisende Gerichtsurteile zwingen immer wie-
der zum Überdenken bis dahin gängiger Vertragsgestaltungen. 

Wenig Beachtung schenkt man oft  der Betriebsnachfolge und der 
professionellen Trennung von Partnern, insbesondere im Falle ei-
ner notwendigen vorzeitigen Vertragsauflösung. Häufig münden 
solche Auseinandersetzungen in Streitigkeiten vor Gericht. Die 
Früherkennung von Krisen und die Vorbereitung auf Gerichtspro-
zesse gehören daher ebenfalls zu den unverzichtbaren Aufgaben 
von Franchisegebern. Auch die rechtliche Ausgestaltung des Mehr-
kanalvertriebs und die Sicht der Deutschen Rentenversicherung 
zur Rentenversicherungspflicht der Franchise-Nehmer erzeugen 
oft Unsicherheit.

Die Beantwortung dieser Fragen setzt ein entsprechendes Be-
wusstsein und einen hohen Grad an Sensibilität der Franchisege-
ber voraus.

Wie immer – neutral und unabhängig – und aus bester und erster 
Quelle erfahren Sie von uns:

•	Welche Bedeutung der Beschluss des Bundesgerichtshofs 
	 (PRAKTIKER) für die Rückvergütungen der Lieferanten hat

•	Welche Wechselwirkungen zwischen den allgemeinen  
	 Geschäftsbedingungen und dem Kartellrecht bestehen

•	Was sich beim Widerrufsrecht ändern wird

•	Was die Entscheidung für einen Mehrkanalvertrieb rechtlich 		
	 bedeutet

•	Was die Deutsche Rentenversicherung zur Rentenversiche-	 	
	 rungspflicht der Franchise-Nehmer sagt

•	Wie Franchise-Outlets bei der Beendigung der Verträge oder 	
	 bei der Unternehmensnachfolge professionell übertragen  
	 werden

•	Wie Sie Konflikt- und Streitpotential rechtzeitig erkennen und 	
	 sich auf Gerichtsprozesse vorbereiten

Das 7. Franchise-Rechts-Forum bietet Franchise-Gebern und recht-
lichen Beratern das notwendige rechtliche Praxis-Know-how und 
die unverzichtbare Orientierung an den aktuellen Entwicklungen 
des Franchise-Rechts. Das garantieren unsere Referenten als die 
führenden deutschen Franchise-Rechts-Experten.

Fachtagung

7. Franchise-Rechts-Forum
Aktuelles Franchise-Recht aus erster Hand 
Mittwoch, 22. April 2009, Berlin

Referenten

R. Böhner

H. Liesegang

Dr. K. Metzlaff

M. Hero

Prof. Dr. E. FlohrG. Erdmann

Veranstalter

R. Dünisch



Hiermit melde(n) ich mich (wir uns) verbindlich für die Fachtagung „7. Franchise-Rechts-Forum“ am 22. April 2009 in Berlin an

Ich bin/wir sind Mitglied des  Deutschen  Österreichischen  Schweizer Franchise-Verbandes

Anmeldung per Fax
+49 911-32 00 3-20
7. Franchise-Rechts-Forum
22. April 2009 in Berlin (Sem.Nr. FR09/09-04-22)

Deutsches Franchise-Institut GmbH
Erlenstegenstraße 7
90491 Nürnberg

Programm
09.00 – 09.15 Uhr  Begrüßung

09.15 – 10.00 Uhr Weitergabe von Einkaufsvorteilen - Der BGH, Prakti-
ker und die Folgen 
Weiterleitungsanspruch aus Kartellrecht oder Zivilrecht?
Konsequenzen für Vertragsgestaltungen

Dr. Karsten Metzlaff, NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Berlin

10.15 – 11.00 Uhr Wechselwirkungen von AGB- und Kartellrecht auf 
Vertragsklauseln im Franchising 

Reinhard Böhner, Anwaltskanzlei Böhner, München

Kaffeepause

10.30- 12.15 Uhr	 Die neuesten Entwicklungen im Widerrufsrecht
Ende einer Never Ending Story?

Prof. Dr. Eckhard Flohr, TIGGES Rechtsanwälte, Düsseldorf 
und Kitzbühel

12.15 - 13.00 Uhr Mehrkanalvertrieb
Rechtliche Synchronität von Online-Shops, Katalogen und 
Outlets in Franchise-Systemen

Marco Hero, TIGGES Rechtsanwälte, Düsseldorf

Gemeinsames Mittagessen

14.15 - 15.00 Uhr Versicherungsrechtliche Beurteilung von Franchise-
Nehmern

Beate Matern, Deutsche Rentenversicherung Bund, 
Grundsatzabteilung, Versicherungs- und Beitragsrecht, 
Berlin

Kaffeepause

15.30 - 16.15 Uhr Übertragung von Franchisenehmer-Outlets auf  
die Zentrale 
Handlungsmöglichkeiten und Risiken
Beendigung von Franchise-Verträgen
Unternehmensnachfolge auf Franchisenehmer-Seite

Dr. Helmuth Liesegang, Liesegang & Collegen, Wuppertal

16.15 – 17.00 Uhr Strategien bei drohenden gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen
Konflikt- und Streitpotential erkennen und vermeiden 
Auswirkungen auf die Gestaltung vorvertraglicher Aufklä-
rungsdokumente

Günter Erdmann, SCHLARMANNvonGEYSO, Hamburg

ca. 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Moderation:  
Ruth Dünisch, teclegal Habel Rechtsanwälte Partnerschaft, München

Fachtagung
7. Franchise-Rechts-Forum
Mittwoch, 22. April 2009, 09.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr

Veranstaltungsort
Novotel Berlin am Tiergarten, Straße des 17. Juni 106/108, 10623 Berlin,  
Tel. 030-600350, Fax 030-60035666, E-mail H3649-sb@accor.com.  
Eine Anfahrtskizze erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung.

Übernachtungen vom 21. bis 22. April 2009 im Veranstaltungshotel sind möglich. Sollten 
Sie eine Zimmerreservierung wünschen, empfehlen wir eine Buchung über hrs. Die hrs-
Rate (aktuell EUR 125,00) ist günstiger als die dem DFI im Rahmen dieser Veranstaltung 
angebotene.

Teilnahmegebühr
€  490,00 zzgl. MSt., € 430,00 zzgl. MSt. Sonderpreis für Mitglieder des Deutschen 
Franchise-Verbandes e.V. und für Mitglieder des Österreichischen und Schweizer Fran-
chise Verbandes.
In der Teilnahmegebühr sind enthalten: Teilnahme an allen Vorträgen, gemeinsames 
Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke, ausführliche Tagungsunterlagen.

AGBs/Rücktrittsklausel
Bei Rücktritt 21 Tage oder weniger vor Veranstaltungsbeginn oder bei Nichterscheinen 
wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Zuvor berechnen wir eine Bearbeitungspauscha-
le in Höhe von 80,00 EUR. Der Rücktritt muß in jedem Fall schriftlich gegenüber der Deut-
schen Franchise-Institut GmbH erklärt werden. Statt einer Abmeldung ist eine Vertretung 
des angemeldeten Teilnehmers möglich. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg.

Stand 02-2009, Änderungen vorbehalten

Organisatorische Einzelheiten

1.) Vor- und Zuname

2.) Vor- und Zuname

3.) Vor- und Zuname

Firma

Anschrift

Telefon

Ort, Datum

Funktion

Funktion

Funktion

E-Mail

Firmenstempel

Telefax

Unterschrift des Teilnehmers


